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Meinungsfreiheit
Politische Meinungen können provo-
zieren. Der Schutz der Meinungsfreiheit
(Art. 5 Abs. 1 Satz 1 Grundgesetz [GG])
hängt nicht von der Qualität einer Mei-
nung oder davon ab, ob diese gut be-
gründet oder durchdacht ist. Dies mag
bisweilen schmerzen, hat aber seinen
Eigenwert. Es wird die Mög-
lichkeit geschützt, sich frei
und unbefangen zu äußern,
ohne Sanktionen zu befürch-
ten. Zudem verdeutlicht die
Meinungsfreiheit fortwährend,
dass der demokratische Pro-
zess keine politischen Wahr-
heiten kennt, also stets entwicklungsof-
fen und unabgeschlossen zu denken ist.
Die Meinungsfreiheit steht allerdings
unter dem Vorbehalt des allgemeinen –
meinungsindifferenten – Gesetzes, das
für alle (auch für Hochschullehrerinnen
und -lehrer) gilt, etwa die strafbewehr-
ten Verbote der Beleidigung oder Volks-
verhetzung. 

Das Mäßigungsgebot
Beamtenrechtliche Dienstpflichten
können jedoch eine weitergehende Mä-

ßigung verlangen. Das Dienst- und
Treueverhältnis, in dem Beamtinnen
und Beamte stehen, sichert einerseits
ein hohes Maß an persönlicher Unab-
hängigkeit. Andererseits gehen damit
auch besondere Pflichten einher, das ei-
gene Verhalten den Erfordernissen des
jeweiligen Amtes anzupassen. Mit dem

Bundesverfassungsgericht: „Der freiwil-
lige Eintritt in das Beamtenverhältnis ist
eine vom Bewerber in Freiheit getroffe-
ne Entscheidung für die Bindung an das
Gemeinwohl und die Treue zu einem
Dienstherren, der in der Demokratie für
das Volk und kontrolliert durch das
Volk handelt. Wer Beamter werden will,
darf deshalb das Gebot der Mäßigung
und der beruflichen Neutralität nicht
ablehnen, weder generell noch in Bezug
auf bestimmte, vorweg erkennbare
dienstliche oder außerdienstliche Kon-
stellationen“ (BVerfGE 108, 282, 316).
Diese besondere Pflichtenbindung ist in
den verfassungsrechtlich gewährleiste-
ten „hergebrachten Grundsätzen des
Berufsbeamtentums“ (Art. 33 Abs. 5
GG) verankert und daher grundsätzlich
geeignet, verhältnismäßige Grund-
rechtseingriffe zu rechtfertigen. Daher
bestimmt das auch für verbeamtete
Hochschullehrer geltende allgemeine

Beamtenrecht, dass das jeweilige Ver-
halten der Achtung und dem Vertrauen
gerecht werden muss, die der Beruf er-
fordert (§ 34 Satz 3 Beamtenstatusge-
setz [BeamtStG]). 
Dies hat Folgen für die Möglichkei-

ten politischer Betätigung und Mei-
nungsäußerung. Beamtinnen und Be-
amte sind zwar Träger politischer Frei-
heitsrechte, dürfen sich also aktiv poli-
tisch betätigen, etwa in Parteien eintre-
ten, politische Ehrenämter übernehmen
und durch Meinungsäußerungen an der
politischen Willensbildung mitwirken.
Das Berufsbeamtentum hat freilich ver-

fassungsrechtlich gerade
auch die Aufgabe, als Ge-
gengewicht zum „politi-
schen Kräftespiel eine sta-
bile, gesetzestreue Verwal-
tung zu sichern“ (BVerf-
GE 121, 205 220). Dieses
gezielt entpolitisierende

Moment, das die rechtsstaatliche Bin-
dung an das demokratische Gesetz
durch Professionalisierung sichern soll
(BVerfGE 119, 247, 261-262), wäre ge-
fährdet, wenn Beamtinnen und Beamte
ihre Amtsführung nach persönlichen
politischen Überzeugungen ausrichten
oder jedenfalls objektiv der Eindruck
entsteht, dass eine neutrale Amtsführung
nicht mehr gewährleistet ist. Aus diesem
Grund setzt § 33 Abs. 2 BeamtStG der
politischen Betätigung verfassungskon-
form Grenzen: Beamtinnen und Beamte
haben hiernach diejenige Mäßigung
und Zurückhaltung zu wahren, die sich
aus ihrer Stellung gegenüber der Allge-
meinheit und aus der Rücksicht auf die
Pflichten ihres Amtes ergibt.

Inner- und außer dienst liches
Verhalten

Amtliches und privates Handeln wer-
den getrennt und verschiedenen Regeln

Politisches Mäßigungsgebot
und verbeamtete Wissenschaft
Wieviel Freiheit darf sich ein Wissenschaftler nehmen?

                      |  K L A U S  G Ä R D I T Z  |  Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrer sind Beamte und stehen damit in einem besonderen Dienst- und Treuever-
hältnis. Dies sichert ein hohes Maß an persönlicher Unabhängigkeit, verpflichtet
zugleich aber, das eigene Reden und Tun den Amtserfordernissen anzupassen.
Wie steht es dabei um die von der Verfassung garantierte Freiheit in Forschung
und Lehre? 

A U T O R

Professor Klaus Gär-
ditz lehrt Öffentliches
Recht an der Rheini-
schen Friedrich-Wil-
helms-Universität
Bonn.

»Beamtenrechtliche Dienstpflichten
 können eine weitergehende Mäßigung
 verlangen.«
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unterworfen. Das Amt dient nicht der
Entfaltung persönlicher Freiheit, son-
dern der gemeinwohl- und rechtsgebun-
denen Auftragserfüllung, es transfor-
miert Macht in Recht (Josef Isensee).
Beamtinnen und Beamte sind zwar
hierdurch nicht rechtlos gestellt, kön-
nen sich also weiterhin auf ihre Grund-
rechte berufen. Jedoch wer-
den Freiheitsrechte in ih-
rem Verwirklichungsan-
spruch zurückdrängt, so-
weit die Amtserfüllung dies
erfordert. 
Das Mäßigungsgebot gilt

uneingeschränkt nur im Zu-
sammenhang mit dienstli-
chen Handlungen. Beamtinnen und Be-
amte können außerhalb der Amtsaus-
übung als Privatpersonen demgegenüber
weiterhin ihre politischen Freiheits-
rechte in Anspruch nehmen. Sie müssen
gleichwohl aus Rücksicht auf ihr Amt
(materieller Dienstbezug) Einschrän-
kungen hinnehmen, nur sind diese
deutlich weniger restriktiv. Ein Verhal-

ten außerhalb des Dienstes ist nur dann
ein Dienstvergehen, wenn es nach den
Umständen des Einzelfalls in besonde-
rem Maße geeignet ist, das Vertrauen in
einer für das jeweilige Amt bedeutsamen
Weise zu beeinträchtigen (§ 47 Abs. 1
Satz 2 BeamtStG). Eine private Äuße-
rung, die als solche kenntlich ist,

verletzt dienstliche Pflichten allenfalls
dann, wenn sie z. B. auf eine parteiliche
Amtsführung schließen lässt (z. B. dis-
kriminierende Verächtlichmachung von
Personengruppen, die von dienstlichen
Handlungen – wie einer Prüfung – be-
troffen sein können) oder das Ansehen
des Dienstherrn massiv schädigt (z. B.
Verherrlichung totalitärer Ideologien).

Amtsspezifische Besonder -
heiten der Hochschullehre

Welche Zurückhaltung das Mäßigungs-
gebot verlangt, lässt sich nicht abstrakt
bestimmen, sondern hängt konkret von
den jeweiligen Amtsfunktionen, der mit
dem Amt verbundenen Verantwortung
und der öffentlichen Wahrnehmung des

Amtes ab. So müssen bei-
spielsweise Richterinnen
und Richter funktionsbe-
zogen besonderen Neutra-
litätserwartungen entspre-
chen; wer mit der Anwen-
dung von Zwangsgewalt
betraut ist, verfügt über
Machtmittel, die als Kor-

relat besondere Loyalität erfordern.
Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrer haben ein besonderes Amt, weil
ihnen dieses übertragen wurde, freie –
grundrechtlich geschützte – Forschung
und Lehre wahrzunehmen. Hier wird
atypisch der persönliche Freiheitsge-
brauch mit dem Amt verbunden.

»Bei Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrern wird atypisch der persönliche
Freiheitsgebrauch mit dem Amt verbun-
den.«

Die Homöopathie ist eines der am weitesten verbreiteten komplementärmedizinischen Therapieverfahren. Im Rahmen der evidenz-
basierten Medizin wird sie jedoch kontrovers diskutiert. Die Datenlage stellt sich z.T. als heterogen dar. Um die Evidenz in Bezug auf 
Wirksamkeit, Sicherheit sowie weitere Aspekte dieser Behandlungsform zu erweitern, sind neue Forschungsansätze auf höchstem 
wissenschaftlichem Niveau notwendig.

Sämtliche Forschungsarbeiten müssen nach allgemein anerkannten Kriterien von hoher methodischer Qualität sein. Im
Bereich klinische Forschung ist den inhärenten methodologischen Vorgaben der homöopathischen Therapie Rechnung zu
tragen. Pragmatische Studien werden bei qualitativ äquivalentem Design als mindestens genauso förderungswürdig
angesehen wie explanatorische Studien. Der Replikation bereits erfolgreicher klinischer Studien kommt tendenziell das
Primat gegenüber vollständig neuen Ansätzen zu. Analoges gilt für Experimente aus dem Bereich der Grundlagenfor-
schung. Eine mögliche Ausnahme bilden hierbei Versuchsreihen, die das Potenzial haben, zur Aufklärung des Wirkprinzips
potenzierter Arzneimittel beizutragen.
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Karl und Veronica Carstens-Stiftung | Am Deimelsberg 36 | 45276 Essen
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Die Carstens-Stiftung steht für transparenten Umgang mit Forschungsergebnissen. Es wird daher regelmäßig über die geförderten 
Projekte berichtet.

Forschungsplattform Homöopathie
Ausschreibung der Karl und Veronica Carstens-Stiftung

Die Carstens-Stiftung fördert Projekte zur klinischen Forschung und Grundlagenforschung in
der Homöopathie. Die Fördersumme des Programms beträgt 500.000 EUR (pro Projekt
max. 250.000 EUR, Projektdauer max. drei Jahre).

Die Ausschreibung richtet sich an Mediziner (m/w) und Naturwissenschaftler (m/w). Voraussetzung für 
eine Förderung ist die Anbindung an eine Universität oder außeruniversitäre Forschungseinrichtung.

Anzeige



Immunität wissen schaft licher
Thesen

Wissenschaftliche Tätigkeit als solche
unterliegt nicht der Mäßigungspflicht.
Forschungsergebnisse sind Resultat ei-
nes (gewiss: rechtlich umhegten) wis-
senschaftlichen Erkenntnisprozesses,
der (in geschützter Freiheit
vertretbar gewählten) episte-
mologischen bzw. methodi-
schen Prämissen einer Dis-
ziplin und damit Kriterien
wissenschaftlicher Richtig-
keit folgt, nicht aber rechtli-
chen Codes. Ein For-
schungsergebnis mag richtig, falsch
oder umstritten sein; es ist aber nicht
rechtswidrig oder rechtmäßig. Die Aus-
sage, der Entropiesatz der Thermodyna-
mik sei verfassungskonform, wäre un-
sinnig. Für die politisch unangenehmen
Thesen eines empirischen Migrations-
forschers gilt nichts anderes. Da die
Rechtsordnung ihrerseits ein autono-
mes System bildet und die Rechtsgel-
tung als Akt politischer Setzung nicht
von einer wissenschaftlichen Richtig-
keit abhängt, ergeben sich hieraus auch
keine grundsätzlichen Konflikte. So
würde ein Theologe nicht zum Verfas-
sungsfeind, weil er einer heiligen Quelle
entnimmt, dass eine Monarchie von
Gottes Gnaden die beste Herrschafts-
form sei, solange er seine Erkenntnis
nicht in politische Agitation umsetzt. 
Die wissenschaftliche Richtigkeit

oder Unrichtigkeit ist nach ständiger
Rechtsprechung hoheitlicher Feststel-
lung durch Staat oder Hoch-
schule generell entzogen. Die
Wissenschaftsfreiheit schützt
Wissenschaft unabhängig
von ihrer Qualität, nicht
weil Qualitätssicherung un-
wichtig wäre, sondern weil
der freie Kommunikationsprozess, der
auch von Fehlern, Irrtümern, Dissens
und Anpassung lebt, vor einer Interven-
tion geschützt werden muss, die autori-
tativ Wahrheiten dekretiert. Über gute
oder schlechte Wissenschaft kann daher
im Vertrauen auf das bessere Argument
nur die Scientific Community streiten. 
Wissenschaftliche Erkenntnisse dür-

fen auch gelehrt werden. Die Bindung
der Lehre an die Treue zur Verfassung
(Art. 5 Abs. 3 Satz 2 GG) richtet sich
nur gegen den Missbrauch des Hörsaals
zur verfassungsfeindlichen Agitation,
nicht etwa gegen wissenschaftliche Kri-
tik an der Verfassung. Auch Verkürzun-
gen, plakative Formulierungen und Pro-
vokantes sind geschützt, namentlich

wenn hierdurch ein kritischer Denk-
prozess im Diskurs mit den Lernenden
angeregt werden soll. Die Grenzen sind
allerdings überschritten, wenn der Aus-
bildungs- und Achtungsanspruch, der
allen Studierenden gleichermaßen zu-
kommt, verletzt wird, z.B. durch Herab-

setzung oder Ausgrenzung einzelner
Personen oder Gruppen. Etwa der Ver-
such, Studentinnen mit religiös getrage-
nem Kopftuch herablassend aus dem
Hörsaal zu ekeln, verletzt Dienstpflich-
ten.
Obgleich wissenschaftstheoretisch

voraussetzungsvoll, gibt es immer auch
methodisch evident Unvertretbares, das
hinter basale Rationalitätserwartungen
der Zeit zurückfällt (Beispiele: Wün-
schelrutengang, Gesundbeten, Kreatio-
nismus, Homöopathie, Astrologie).
Auch wenn Betroffene subjektiv hieran
glauben, wird daraus keine geschützte
Wissenschaft. Die Immunisierung freier
Forschung und Lehre endet zudem
dort, wo es gar nicht um ernsthafte me-
thodengeleitete Erkenntnisprozesse
(„Wahrheitsfindung“) geht, sondern le-
diglich um Camouflage politischer Agi-
tation, beispielsweise Holocaustleug-
nung (vgl. BVerfG, B. v. 30.11. 1988 – 1

BvR 900/88) oder Verschwörungstheo-
rien in Aufsatzform. Aber auch eine un-
gefilterte politische Agenda unter Ver-
zicht auf rationalisierende Methoden,
die unverzichtbar sind, die Differenz
zwischen wissenschaftlichen Aussagen
und bloßen Meinungen zu markieren,
fällt aus dem Schutzbereich der Wissen-
schaftsfreiheit. Indizien für bloße (nicht-
wissenschaftliche) Meinungsäußerungen
wären etwa die fehlende fachliche
Nähe zum Äußerungsgegenstand oder
eine Dogmatisierung, die Mindestbe-
dingungen argumentativer Offenheit
verweigert und an die Stelle rationali-
sierenden Diskurses die Verkündung
nicht mehr zu hinterfragender Wahrhei-
ten stellt.

Nichtwissenschaftliche
Meinungs äußerungen

Auch Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler kommunizieren nicht aus-
schließlich wissenschaftlich, sondern
betätigen sich oft als Public Intellectuals
auch über ihre Fachgrenzen hinaus.

Dies muss nicht immer
bereichernd sein. Es ge-
hört aber zum tradierten
Bild des Professorenam-
tes, Standpunkte zu ha-
ben und diese auch zu äu-
ßern. Die gesellschaftliche
Rolle einer freien Wissen-

schaft erschöpft sich nicht darin, Trieb-
feder der Erkenntnis zu sein, sondern
war und ist in bester Gelehrtentradition
immer auch kritische Gegenöffentlich-
keit, die sich gerade dann widerspenstig
zeigen darf, wenn Konformitätsdruck
gesellschaftliche Offenheit zu lähmen
droht. Das Mäßigungsgebot hat daher
für politische Meinungsäußerungen von
Professorinnen und Professoren, die
nicht für ihre Institution, sondern für
sich selbst sprechen, nur begrenzte Re-
levanz.

Epistemische Offenheit als
notwendiges Wagnis 

Die Freiheitlichkeit eines Gemeinwe-
sens hängt entscheidend von der Offen-
heit seiner epistemischen Struktur ab.
Dies verlangt allen Seiten Toleranz ab.
Diese basale Erwartung an die gesell-
schaftliche Kommunikationsstruktur,
die das Recht nur schützen, aber nicht

mit Leben erfüllen kann,
ist in Zeiten von Hass-
kommentaren, Shitstorms
und Empörungsritualen
unter Druck geraten. Mei-
nungsfreiheit ist hierbei
allerdings wie jede Frei-

heit ein Recht auf eigenes Risiko, kein
Anspruch auf Applaus. Es gehört zum
Kern freiheitlicher Kommunikation,
Gegenäußerungen auszuhalten, gerade
wenn man sie provoziert. Hinter lar-
moyanten Verlustklagen über eine ero-
dierende Meinungsfreiheit verbirgt sich
nicht selten auch nur die Überforderung
damit, dass man mit seiner Meinung
eben keinen Anschluss findet. Selbstbe-
wusste Wissenschaft kann mehr!
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»Ein Forschungsergebnis mag richtig,
falsch oder umstritten sein; es ist aber
nicht rechtswidrig oder rechtmäßig.«

»Es gehört zum tradierten Bild des Profes-
sorenamtes, Standpunkte zu haben und
diese auch zu äußern.«


